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STADT SIEGEN Vorlagennr. 
DER BÜRGERMEISTER 2210/2002 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich  4 
Fachbereich   9 / Straße und Verkehr 
Bearbeitet von:  Herrn Heide 

Datum 
24.09.2002 

 
Beratungsfolge Ausschüsse – Rat X öffentlich  nicht öffentlich

 
Haupt- und Finanzausschuss  

Rat  

Betreff: 

Dringlichkeitsentscheidung 
 
Haltestellenprogramm: 
Musterhaltestelle: IHW-Park in Eiserfeld, Eiserfelder Straße 
Musterhaltestelle: Siedlung in Gosenbach, Siegener Straße 
hier: Außerplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln 
 

Beschlussvorschlag: 
 
1. Die Unterzeichner beschließen, weil es sich um einen Fall äußerster Dringlichkeit han-

delt, gem. § 60 Absatz 1 GO NW: 
 

Der Rat der Stadt Siegen beschließt, bei der Haushaltsstelle 1.630.9403.7-42, ÖPNV-
Investitionsmaßnahmen - Bau von Musterhaltestellen - Haushaltsmittel in Höhe von 
165.000,00 € außerplanmäßig gemäß § 82 Abs. 1 GO bereitzustellen. 
 
Die Deckung erfolgt durch eine Investitionsförderung des Kreises Siegen-Wittgenstein in 
Höhe von 132.000,00 € bei der Haushaltsstelle 1.630.3620.7-42 ÖPNV-
Investitionsmaßnahmen, Bau von Musterhaltestellen, Zuweisung des Kreises sowie 
durch Nichtinanspruchnahme von Mitteln bei der Haushaltsstelle 1.630.9500.9 - Ausbau 
von Stadtstraßen - in Höhe von 33.000,00 € . 
 
 
 
 
_______________________    ________________________ 
Ulf Stötzel       Stadtverordneter 
Bürgermeister 

 
2. Der Rat der Stadt Siegen genehmigt vorstehende Dringlichkeitsentscheidung vom 

____________. 
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Sachverhalt / Begründung: 
 
Der Ausbau der Haltestelle am IHW-Park in Eiserfeld und Siedlung in Gosenbach soll auf-
grund der hohen Fahrgastzahlen und der dafür nicht ausreichenden Aufenthaltsflächen als 
Musterhaltestellen im Rahmen der Haltestellenmodernisierung ausgebaut werden. 
 
In den Verwaltungsvorlagen 1829/2002 Haltestelle IHW Park und 2187/2002 Haltestelle 
Siedlung zum Bezirksausschuss VI, Verkehrsausschuss und Bauausschuss sind die techni-
schen Details der Maßnahmen beschrieben. 
 
Die Finanzierung der Maßnahmen soll wie folgt erfolgen: 
 
Baukosten Haltestelle IHW-Park 75.000 €
Baukosten Fußgängersicherung IHW-Park 20.000 €
Baukosten Haltestelle Siedlung 70.000 €
 165.000 €
Zuwendung Kreis Siegen-Wittgenstein 80 % 132.000 €
Stadtanteil 33.000 €
 
Der erforderliche Stadtanteil wird durch Nichtinanspruchnahme bei der Haushaltsstelle 
1.630.9500.9 - Ausbau von Stadtstraßen - gedeckt. 
 
 
Begründung der Eilbedürftigkeit 
 
Für die Investitionszulage des Kreises Siegen-Wittgenstein muss bis zum 30.11.2002 eine 
zweckentsprechende Verwendung nachgewiesen werden. 
 
Eine formale Beschlussfassung würde zu einer vermeidbaren zeitlichen Verschiebung der 
Auftragsvergabe führen. Der Nachweis der Verwendung wäre zu dem vom Kreis Siegen-
Wittgenstein vorgesehenen Termin nicht mehr möglich. 
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Finanzielle Auswirkungen 
 x ja  nein 

 
     
Gesamtkosten jährliche Folgekosten Finanzierung Finanzierung objekt Abstimmung 
der Maßnahme  Eigenanteil bezogene Einnahmen mit dem Kämmerer 
     
       
165.000 €    33.000 €  132.000 €��Kreis 

Siegen-
  

ist erfolgt 

      
  

ist nicht erfor-
derlich, da 
Haushaltsmit-
tel im Haus-
haltsjahr zur 
Verfügung 
stehen 

 
Veranschlagung 
           

x x
  

im VermH 
   

im VerwH 
  

Nein 
 

Ja, mit 
165.000 €  

Haushaltsstelle 
1.630.9403.7 - 
42 

 
 
In Vertretung 
 
 
 
 
 
Brune 
Stadtbaurat 
 
 
Anlagen: -  




